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Die verkehrspolitischen Maßnah¬
men der letzten Jahrzehnte haben sich
vorrangig an den Bedürfnissen des
motorisierten Individualverkehrs
orientiert und den öffentlichen Ver¬
kehr weitgehend vernachlässigt. Die
negativen Auswirkungen dieser Poli¬
tik zeigen sich immer deutlicher: zu¬
nehmend schlechtere Versorgung so¬
zial schwacher Gruppen mit Ver¬
kehrsmittel, steigende Umweltbela¬
stung und Sinken der Lebensqualität
in den Städten, sowie eine finanzielle
Dauerkrise bei den großen städti¬
schen Verkehrsbetrieben. Der seit ei¬
nigen Jahren von Kommunalpoliti¬
kern programmatisch betonte Vor¬
rang des öffentlichen Personen-Nah¬
verkehrs (ÖPNV) vor dem motorisier¬
ten Individualverkehr (IV) blieb bis
jetzt ohne praktischen Niederschlag.

In der vorliegenden Studie greifen
die beiden Autoren Helfried Bauer
und Wolf Huber vom Kommunalwis¬
senschaftlichen Dokumentationszen-
trum die Frage der Finanzierung der
innerstädtischen Verkehrsbetriebe
auf. Sie betonen dabei vorweg, daß sie
diese Frage nicht nur aus betriebswirt¬
schaftlicher Sicht untersuchen, son¬
dern „die Finanzierungsmöglichkei¬
ten des öffentlichen Verkehrs und die

zu ergreifenden Maßnahmen als ein
Mittel der Verkehrspolitik in österrei¬
chischen Städten" (Seite 13) betrach¬
ten wollen.

Der erste Teil der Studie behandelt
die Ergebnisse einer empirischen Er¬
hebung über die wirtschaftliche Situa¬
tion der wichtigsten städtischen Ver¬
kehrsbetriebe in Österreich. Unter¬
sucht wurden Aufwendungen, Erträge
und die finanzielle Lage in der Periode
von 1965 bis 1975. Die Erhebung zeigte
dabei folgende wichtige Ergebnisse
(Seite 75 ff):
- Die Größe und Bedeutung der Ver¬

kehrsbetriebe für das städtische
Verkehrssystem nehmen mit stei¬
gender Einwohnerzahl zu.

- Die Aufwendungen übersteigen
bei fast allen untersuchten Betrie¬
ben die Erträge, wobei im Zeit¬
ablauf eine Tendenz zur Zunahme
der Betriebsabgänge festzustellen
ist.

- Die Erträge aus Tarifeinnahmen
nehmen weniger rasch zu als der
Gesamtaufwand. Dies ist z. T. die
Folge einer zurückgehenden Inan¬
spruchnahme des Angebots an öf¬
fentlichen Verkehrsleistungen, vor
allem aber der zunehmenden Aus¬
nützung günstiger Tarifarten (Vor¬
verkaufsscheine, Mehrfahrten- und
Netzkarten).

- Eine finanzwirtschaftliche Be¬
trachtung ergab, daß nur die klei¬
neren Verkehrsbetriebe (Steyr,
Wiener Neustadt, zum Teil auch
Innsbruck) die betrieblich erfor¬
derlichen Ausgaben durch Einnah¬
men vor allem aus Tarifen und Zu¬
schüssen des Trägerhaushaltes
und des Bundes (für Investitions¬
zwecke) decken können. Die grö¬
ßeren Verkehrsbetriebe stehen da¬
gegen vor großen finanzwirtschaft¬
lichen Problemen. Die selbst er¬
wirtschafteten Mittel und die Zu¬
schüsse im Rahmen des Querver¬
bunds mit anderen kommunalen
Unternehmen, sowie vom Träger¬
haushalt und von anderen Gebiets¬
körperschaften reichen nicht aus,
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den benötigten Finanzbedarf zu
decken. Der dann noch ungedeckte
Bedarf wird durch die Aufnahme
von Krediten finanziert.

Im Kapitel 3 werden Möglichkeiten
aufgezeigt, wie die ungünstige wirt¬
schaftliche Lage der Verkehrsbetriebe
durch verschiedene betriebliche (z. B.
bessere Betriebsorganisation vor al¬
lem im Werkstättenbereich) und ver¬
kehrsorganisatorische Maßnahmen
(z. B. Realisierung von Beschleuni¬
gungsprogrammen, Abbau von Ver¬
kehrsspitzen) verbessert werden
kann. Auf entschiedene Ablehnung
seitens der Autoren stoßen weitere
Tariferhöhungen, da diese „in mehr
oder weniger großem Maße zu einer
weiteren Abwanderung von bisheri¬
gen Benützern öffentlicher Verkehrs¬
mittel zum IV führen. Zumindest aber
tragen sie nicht zur Verbesserung der
Attraktivität des ÖPNV bei und er¬
schweren das Gewinnen neuer Nach¬
fragerschichten, vor allem bisheriger
IV-Schichten" (Seite 113). Ein Fahr¬
gastschwund als Folge von Tariferhö¬
hungen wird auch im Geschäftsbe¬
richt der Linzer ESG für 1975 bestä¬
tigt: „Die mit 1. Jänner 1975 - nach
dreijährigem Gleichbleiben der Fahr¬
preise - vorgenommene Tariferhö¬
hung hatte zur Folge, daß die in den
vergangenen Jahren verzeichnete
Fahrgastzunahme zum Stillstand
kam. Es ergab sich ein geringfügiger
Frequenzrückgang um 0,3 Prozent."
Tariferhöhungen bei städtischen Ver¬
kehrsmitteln werden jedoch nicht nur
aus verkehrspolitischen Gründen,
sondern auch aus verteilungspoliti¬
schen Überlegungen und aus dem Ge¬
sichtspunkt der Gerechtigkeit abge¬
lehnt. „Angesichts der auch offiziell
bestätigten Tatsache, daß die Teilneh¬
mer am IV durch ihre Steuerleistun¬
gen bei weitem nicht die Kosten für
die Errichtung und Erhaltung des
Straßennetzes decken, sowie unter
Berücksichtigung der von ihnen ver¬
ursachten sozialen Kosten wider¬
spricht es der GerechtigkeitsvorStel¬
lung, ausgerechnet von den in der

Regel sozial schwächeren Teilnehmer
des ÖPNV höhere Tarife zu verlan¬
gen" (Seite 113).

Den Hauptteil der Studie bildet das
Kapitel 4, in dem untersucht wird, wie
die trotz innerbetrieblicher Verbesse¬
rungen und verkehrsorganisatori¬
scher Maßnahmen verbleibenden Be¬
triebsabgänge, sowie die erforderli¬
chen Investitionen finanziert werden
können. Den Ausgangspunkt der im
folgenden angestellten Überlegungen
bilden die in den verschiedenen west¬
europäischen Ländern praktizierten
Finanzierungsformen städtischer Ver¬
kehrsbetriebe. Dabei werden zwei ge¬
gensätzliche Finanzierungsformen,
nämlich die in den Städten der Bun¬
desrepublik Deutschland angestrebte
weitgehende Selbstfinanzierung
durch Tarifeinnahmen im Sinne des
Eigenwirtschaftlichkeitspostulats und
die in den französischen, skandinavi¬
schen, italienischen und Schweizer
Städten praktizierte Finanzierungs¬
form „Niedrigtarife und laufende Zu¬
schüsse" unterschieden. Die von den
Verkehrsbetrieben in den österreichi¬
schen Städten derzeit praktizierte Fi¬
nanzierung läßt sich nach Meinung
der Autoren keiner der beiden Finan¬
zierungsformen zuordnen. Sie wird als
eine „Kombination von relativ hohen
Tarifeinnahmen, fallweisen Zuschüs¬
sen, Mittel im Wege der internen Sub¬
ventionierung sowie relativ bedeutsa¬
men Schuldaufnahmen" (Seite 128)
beschrieben.

Bauer/Wolf geben aus Verkehrs- und
verteilungspolitischen Gründen der
Finanzierungsform „Niedrigtarife und
laufende Zuschüsse" gegenüber der
Finanzierung gemäß dem Eigenwirt¬
schaftlichkeitspostulat den Vorrang
und fordern eine umfassende Reform
der Finanzierung des ÖPNV in den
großen österreichischen Städten, wo¬
bei ein Teil dieser Reform „der Ver¬
zicht auf weitere Tariferhöhungen,
oder unter bestimmten Umständen
sogar die Vornahme von Tarifsenkun-
gen, vor allem der Tarife für Vorver-
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kaufs- und Mehrfahrtenkarten"
(Seite 135), ist.

Zur Realisierung einer derartigen
Finanzierungsreform wird es notwen¬
dig sein, mehr Mittel für den öffentli¬
chen Verkehr, in erster Linie durch
den Träger der Verkehrsbetriebe, aber
auch durch andere Gebietskörper¬
schaften, aufzubringen. Dazu bieten
sich nach Meinung der beiden Auto¬
ren zwei Möglichkeiten an, nämlich
eine Umschichtung der vorhandenen
Budgetmittel des Trägerhaushaltes
zugunsten des ÖPNV und zu Lasten
des IV, sowie die Erschließung zusätz¬
licher Mittel durch die Erhöhung be¬
stehender bzw. die Erschließung
neuer Abgaben.

Was die Frage der Mittelumschich¬
tung im Trägerhaushalt betrifft, ver¬
weisen die Autoren auf den Anteil der
Ausgaben für Straßen, Plätze, Brük-
ken und deren Erhaltung, der im
Durchschnitt der großen österreichi¬
schen Städte mit Ausnahme Wiens
zwischen 5 und 7 Prozent der Gesamt¬
ausgaben liegt, was Beträgen in der
Größenordnung von 100 bis
120 Mio. S entspricht. Hier könnten
durch eine Einschränkung der Ausga¬
ben für den Straßenneubau theore¬
tisch bedeutende Mittel für den ÖPNV
gewonnen werden. Allerdings wird
von den Autoren auf große kommu¬
nalpolitische Probleme bei der Ver¬
wirklichung einer derartigen Mittel¬
umschichtung hingewiesen, da hohe
Straßenbauausgaben einerseits eine
Folge der Politik der Stadterweite¬
rung sind und zum anderen „eben
nicht die politische Bereitschaft zur
Realisierung des vielfach genannten
Vorrangs des ÖPNV gegeben ist"
(Seite 138).

Im weiteren werden Überlegungen
zur Erschließung zusätzlicher Mittel
für den ÖPNV angestellt. Als relativ
zweckmäßige und zielführende Maß¬
nahmen werden von den Autoren die
Einführung einer Dienstgeberabgabe
- analog der Wiener Dienstgeberab¬
gabe — in den österreichischen Städ¬
ten mit öffentlichen Verkehrsmitteln

und die Erhöhung derselben in Wien,
die Erhöhung der Lohnsummensteu¬
er, sowie die Einhebung eines Nahver¬
kehrsbeitrags von allen Haushalten
angesehen.

Die seit 1970 bestehende Wiener
Dienstgeberabgabe ist eine Gemein¬
deabgabe, die an das Bestehen eines
Dienstverhältnisses in Wien anknüpft,
und deren Ertrag für den Wiener U-
Bahn-Bau zweckgebunden ist. Die
Einhebung einer derartigen Dienst¬
geberabgabe auch in anderen Städten
mit Verkehrsbetrieben wäre geeignet,
„einen angemessenen Beitrag zur
Deckung der Betriebsabgänge, sowie
generell zur Verbesserung und zum
Ausbau des öffentlichen Verkehrs zu
leisten" (Seite 150 f.). Bei einem Steu¬
ersatz von 20 Schilling für jeden
Dienstnehmer pro angefangener Wo¬
che eines bestehenden Dienstverhält¬
nisses, würde in Graz etwa ein jährli¬
ches Aufkommen von 70 und in Linz
eines von 80 Mio. Schilling erzielt wer¬
den. Damit könnte der Betriebsab¬
gang aus der Jahreserfolgsrechnung
1975 einschließlich der Investitionen
im Fall von Graz mehr als gedeckt und
im Fall von Linz zu mehr als 60 Pro¬
zent finanziert werden. Begründet
wird die Einführung einer derartigen
Steuer aus verkehrspolitischer Sicht
„mit dem Zusammenhang zwischen
dem Niveau der wirtschaftlichen Tä¬
tigkeit (gemessen an der Zahl der Be¬
schäftigten) und den Verkehrsproble¬
men einer Stadt, die durch den Aus¬
bau des öffentlichen Verkehrs gelöst
werden sollen" (Seite 149). Vorausset¬
zung für die Einhebung einer Dienst¬
geberabgabe wären entsprechende
Landesgesetze bzw. eine bundesge¬
setzliche Ermächtigung für die Städte,
eine solche Abgabe einzuheben. Der
finanzpolitische Nachteil der Dienst¬
geberabgabe liegt in der Vorschrei¬
bung eines fixen Betrages pro Be¬
schäftigten, der in Zeit größerer Geld¬
entwertungsraten zu einem relativen
Absinken des Ertrages führt. Dieser
Nachteil würde wegfallen, wenn statt
der Einhebung einer Dienstgeber-

497



abgabe die Lohnsummensteuer in
Städten mit öffentlichen Verkehrsmit¬
tel erhöht würde, da diese an die
Löhne und deren Entwicklung an¬
knüpft.

Nicht zustimmen kann der Rezen¬
sent der positiven Beurteilung der
Einführung eines Nahverkehrsbei¬
trags für alle Haushalte in Städten mit
öffentlichen Verkehrsmitteln in Form
eines sozial gestaffelten Zuschlags auf
die Einkommen- bzw. Lohnsteuer.
Die Autoren verbinden mit der Ein¬
führung einer derartigen Steuer die
Hoffnung auf eine gleichzeitige Tarif¬
reduktion, so daß für die regelmäßi¬
gen Benützer städtischer Verkehrs¬
mittel mit Einkommen durchschnittli¬
cher Höhe gegenüber dem jetzigen
Zustand keine Mehrbelastung eintritt,
„weil die zusätzliche Belastung durch
den Nahverkehrsbeitrag weitgehend
durch die Reduktion der Tarife für
den ÖPNV kompensiert wird"
(Seite 164).

Hier stellt sich vor allem das vorläu¬
fig ungeklärte Problem der Erfassung
jener, die zwar von einem verbesser¬
ten öffentlichen Verkehr profitieren,
aber nicht zur Beitragsleistung heran¬
gezogen werden können, weil sie z. B.
außerhalb der Städte wohnen.

Zusammenfassend kann festgestellt
werden, daß in der vorhegenden Stu¬
die die Notwendigkeit einer umfas¬
senden Reform der Finanzierung der
städtischen Verkehrsbetriebe in
Österreich im besonderen und der
Nahverkehrspolitik im allgemeinen
aufgezeigt und eine Reihe von zielfüh¬
renden Vorschlägen diskutiert wer¬
den. Die derzeit geplanten bzw. be¬
schlossenen Tariferhöhungen bei den
städtischen Verkehrsbetrieben in
Wien und Linz zeigen jedoch, daß die
verantwortlichen Stellen derzeit nicht
bereit sind, eine (notwendige) Neu¬
orientierung der Nahverkehrspolitik
anzustreben.

Helmuth Preslmaier
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